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Vorbemerkung "Zusammenfassende Erklärung gem. § 6 (5) BauGB" 

Nach § 6 (5) BauGB wird der Flächennutzungsplan (FNP) bzw. eine Änderung des FNP 
mit der Bekanntmachung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde rechtswirksam. 
Die vorliegende Änderung ist am 24.04.2010 rechtswirksam geworden. Der FNP-
Änderung ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen  

• über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung im Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden 

• und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird mit den folgenden Ausführungen genügt. 

1. Ziel der Änderung Nr. 03 des Flächennutzungsplanes 

Ziel der Flächennutzungsplan-Änderung ZRK-04 „Sportanlage Vollmarshausen“ in Lohfel-
den ist, die planungsrechtliche Absicherung der Erweiterung der vorhandenen Sportanla-
gen vorzubereiten. Der vorhandene Sportplatz mit den Umkleidegebäuden im Auenbe-
reich des Fahrenbaches soll durch einen Kunstrasenplatz erweitert werden.  

Die Darstellung im Flächennutzungsplan wird von „Flächen für Landwirtschaft“ in „Grün-
fläche/ Sportplatz“ geändert. 

Die Flächennutzungsplan-Änderung ist Grundlagen für den Bebauungsplan der Gemein-
de Lohfelden Nr. 53 „Sportanlage Vollmarshausen“. 

 

2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Für die Flächennutzungsplanänderung wurde eine Umweltprüfung gem. § 2a BauGB 
durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt. Die Belange des Umweltschutzes, einschließ-
lich Natur- und Landschaftsschutz nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB, wurden untersucht, Auswir-
kungen auf die Schutzgüter ermittelt sowie Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
bzw. zum Ausgleich schutzgutbeeinträchtigender Wirkungen vorgeschlagen. 
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Grundlagen dieser Umweltprüfung waren: 

• der Landschaftsplan des ZRK vom März 2007 (wirksam seit 19.10.2007) einschließ-
lich des Klimagutachtens des ZRK (1999 und 2009), 

• der Landschaftsrahmenplan 2000, 

• die Biotoptypenkartierung und Bestandserhebung sowie die Umweltdatenbank des 
ZRK, die auch Grundlagendaten der von Landesbehörden gelieferten Schutzflä-
chen, die Altlastendatei und die digitale Bodenkarte des Hessischen Landesamtes 
für Umwelt und Geologie beinhaltet. 

Weitere Elemente der Umweltprüfung werden im Rahmen der Bebauungsplanung bear-
beitet. 

Als vorrausichtlich negative Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 (4) BauGB ist der 
temporäre Anstieg des Verkehrsaufkommens, der Verlust von 1,3 ha landwirtschaftlich 
genutzten Böden, eine Beeinträchtigung nachtaktiver Arten durch die Flutlichtanlage, eine 
Reduzierung der Kaltluftentstehungsfläche sowie eine Beeinträchtigung des Wasserhaus-
haltes im Auebereich zu erwarten.  

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sollen minimiert bzw. ausgeglichen werden durch  

• anlegen von Feuchtmulden, um den Retentionsraum zu vergrößern und die Ab-
flussgeschwindigkeit zu reduzieren  

• Rückbau der Asphaltfläche zwischen dem vorhandenen Rasenplatz und dem Fah-
renbach zur Reduzierung des in Anspruch genommenen Bodens  

• Gezielten Einsatz der Strahler, sodass nur das Spielfeld und nicht die Umgebung 
beleuchtet wird 

• Anlegung von vernetzenden Gehölzstrukturen als neuer Ortsrand 

• Anlegung von bach- und wegebegleitenden Gehölzen 

 

3.  Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung 

Die vorgetragenen Anregungen zu Vorentwurf und Entwurf der Flächennutzungsplanän-
derung bezogen sich primär auf den Wegfall der landwirtschaftlich genutzten Fläche, die 
erheblichen Bodenbewegungen, sowie die Aufstellung von Flutlichtmasten. 

Dabei war dazulegen, dass 

• nicht nur Maßnahmen zum Erhalt von einzelnen Strukturelementen getroffen wer-
den  

• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zu Sanierung 
von Altlasten beachtet wird 

• den naturfachlichen Vorbehalten besonderes Gewicht in der Abwägung zu kommt 

• die klimatischen Funktionen nicht wesentlich beeinträchtigt werden 

• der Wahlebach im natürlichen oder naturnahen Zustand zu erhalten bzw. die ökolo-
gische und landeskulturelle Funktion des Gewässers wiederherzustellen ist 
 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass den Anregungen bereits im Zuge der Planung ausrei-
chend Gewicht beigemessen worden war. 
 

4. Ergebnisse der geprüften alternativen Planungsmöglichkeiten und Be-
gründung für die Auswahl der Planvariante 

Planungsalternativen wurden bereits in der Vorphase geprüft.  
Der Standort mit der Nutzung als Rasenplatz benötigt eine Infrastruktur wie Umkleideka-
binen, Stellplätze und macht so eine räumliche Nähe zur Sportanlage erforderlich. Die 
Bündelung der Sport- und Freizeitanlage ermöglicht eine gemeinsame Nutzung der ver-
kehrlichen Infrastruktur.  
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Alternativen zu diesem Standort entsprechend der Nutzung eines Rasenplatzes wurde in 
einer kleinräumigen Alternativprüfung analysiert, dass der Bau des Kunstrasenplatzes im 
Süden in räumlicher Nähe zu der vorhandenen Wohnbebauung aufgrund von Lärm-
schutzgründen nicht möglich ist.  

Der angestrebte Umfang Erweiterung der Sportanlage fällt wie geplant aus; die Fläche hat 
eine Größe von ca. 1,3 ha. 

 

5. Ergebnis der Abwägung 

Die Abwägung der Nutzung der potentiellen Vorteile eines Kunstrasenplatzes gegen die 
Versiegelung landwirtschaftlicher Nutzfläche und dem Verlust von Retentionsraum fiel – 
bei Beachtung der genannten Aspekte – zugunsten der Entwicklung der Rasenanlage 
aus. 
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